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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 33. *.

(Nr. 2396.) Berordnung wegen exekutivischer Beitreibung der direkten und indirekten Steuern

und anderer öffenrlicher Abgaben und Gefälle in der Rheinprovinz. Vom

24. November 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Guaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben zur Herstellung eines gleichmäßigen, möglichst einfachen Verfahrens bei
Einziehung der direkten und indirekten Steuern und anderer öfsentlicher Gefälle

in der Rheinprovinz eine Revision der darüber seither bestandenen Vorschriften
veranlaßt, und verordnen nunmehr, nach Anhörung Unserer getreuen Stände,

auf den Antrag Unseres Staatsministeriums für die gedachte Provinz, was folgt:

S. 1.

Nach den Vorschriften dieser Ordnung sind fortan beizutreiben:
1) die direkten Steuern, namentlich die Grund-, Klassen- und Gewerbe-

steuer, so wie diejenigen Abgaben, welche nach 8. 11. des Gesetzes
uber die Einrichtung des Abgabenwesens vom 30. Mai 1820., als

auf einem speziellen Titel beruhend, zu entrichten sind; desgleichen die

für Staats-, Provinzial-, Kreis-, Kommunal-, Kirchen= oder Schul-
zwecke ausgeschriebenen Beischläge zu diesen Steuern;

2) die bei dem rheinischen Grundsteuer-Kataster vorkommenden Fortschrei-

bungs-, Vermessungs= und anderen Gebühren, deren Einziehung durch

die Steuerverwaltung erfolgt;
3) die für die Provinzial-Feuersozietäktskasse zu erhebenden Brandversiche-

rungs-Beiträge;
4) die indirekten Steuern, die Salzablösungsgelder, die Blei= und Zet-

telgelder, die Wege-, Brücken-, Fähr-, Waage= und Krahngelder,
Ja#rgang 1843. (Nr. 2396.) 56 die

(Ausgegeben zu Berlin den 11. Dezember 1843.)

Allgemeine
Grundsäze.



— 352 —

die Kanal-, Schleusen-, Schissahrts= und Hafenabgaben und der

Niederlagegelder;
5) die von den Verwaltungs-Behörden innerhalb der Grenzen ihrer Amts-=

befugnisse ausgesprochenen Geldstrafen, Kosten und Entschäádigungen;
6) diejenigen öffentlichen Abgaben, welche an Gemeinen, Korporationen,

so wie an ständische Kassen zu entrichten, oder als Provinzialbezirks-

oder Gemeinelasten, oder zur Unterhaltung öffentlicher Anstalten auf-

zubringen sind, als: Kommunal-, Kirchen-, Schul= und Armenabgaben;
7) die in Folge von Gemeinheitstheilungen und Ablösungen entstehenden,

von der Generalkommission festgesetzten Kosten und Gebühren;

8) die Domanial= und Forstgesälle, sofern sie ohne vorgüangige gerichtliche
Klage auf Grund bloßer Zahlungsbefehle beigetrieben werden können;

0)die von den Gerichten im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln

erkannten Geldstrasen und festgesetzten Kosten.

. 2.

Das Zwangsverfahren wird von den mit der Erhebung der Steuern

oder Gesälle beauftragten Behörden oder Beamten angeordnek, und unter ihrer

Leitung durch die ihnen beigegebenen Exrekutoren oder diesenigen Beamten, deren

sie sich als solcher zu bedienen haben, ausgeführt. Einer gerichtlichen Wisirung
oder Vollstreckbarerklärung der von den Verwaltungsbeamten ausgehenden Exre-

kutionsbefehle bedarf es überall nichr.

S. 3.

Ueber die Verbindlichkeit zur Entricheung der geforderten Abgaben und

die Befugniß zur Anordnung des eingeleiteten Zwangsverfahrens findet der
Rechtsweg, wo er bisher zuldässig war, auch serner statt.

Wegen vermeintlicher Mängel des Verfahrens, dieselben mögen die Form
der Anordnung, oder die der Ausföhrung, oder die Frage, ob die abgepfändeten

Sachen zu den pfändbaren gehören? betressen, ist dagegen nur die Beschwerde

bei der vorgesetzten Dienstbehörde des Beamten zulässig, dessen Derfahren an-
gefochten wird.

5S. 4.

Die Erekutoren müssen bei ihren amtlichen errichtungen den empfan-

genen schriftlichen Auftrag bei sich führen, und dem Schuldner auf PVerlangen
vorzeigen.

Ihre amtlichen Verhandlungen und Anzeigen haben insoweit, als sie sich
auf die ihnen übertragene Einziehung der Gesälle beziehen, bis zum Beweise
des Gegentheils vollen Glauben.

+5.
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S. 5.

Die Einleitung des Zwangsverfahrens kann sofort nach Ablauf der ge-

setzlich feststehenden oder den Schuldnern besonders bekannt gemachten Zahlungs-
Termine Statt finden.

5. 6.

An denjenigen Tagen, an welchen nach gesetzlicher Vorschrift Amts-
handlungen der Behorden und einzelner Beamten nicht vorgenommen werden

sollen, darf keine Exekution vollstreckt werden, eben sowenig gegen Juden am
Sabbath und an judischen Festtagen.

Wahrend der Saat- und Erntezeit und der Weinlese durfen gegen Per-

sonen, welche sich mit der Landwirthschaft oder dem Weinbau beschaftigen, Exe-

kutionen nur, wenn Gefahr im Verzuge ist, eingeleitet, fortgesetzt und ausge-

fuhrt werden.

Fur die Saat werden im Fruhjahre und Herbst jedesmal vierzehn Tage,
fur die Ernte vier Wochen in derjenigen Jahreszeit, in welcher nach der Oert-

lichkeit Saat und Ernte hauptsächlich zu fallen pflegen, freigelafsen.

. 7.

Bei der Exekutionsvollstreckung gegen aktive Militkairpersonen und pen-

sionirte Offiziere sind die über die vorherige Benachrichtigung der kompetenten
Militairbehörde und über die Exekutionsvolltreckung in Kasernen oder anderen

zu demselben Zweck bestimmten Dienstgebduden bestehenden allgemeinen Vor-
schriften zu beobachten.

§S. 8.

Vor Gollstreckung der Exrekution muß jeder Schuldner durch einen von Wahnung und

dem mit der Erhebung beauftragten Beamten auszufertigenden und von dem ——

Erekutor auszugebenden Mahnzettel aufgefordert werden, die darin speziell ver-

zeichneten Rückstände binnen 8 Tagen einzuzahlen, widrigenfalls zur Pfändung
oder zu andern zuldssigen Zwangsmitteln werde geschritten werden.

S. 9.

Zu diesem Behuf werden dem Ezxekutor die ausgefertigten Mahnzettel
nebst einem mit der schriftlichen Anweisung zur Mahnung versehenen und von

dem betreffenden Kassenbeamten vollzogenen Verzeichnisse der anzumahnenden
Schuldner und ihrer Ruckstande (Restenverzeichnisse) ubergeben. Der Exekutor
muß jeden Mahnzettel dem Schuldner selbst oder einem erwachsenen Familien-
gliede oder Hausgenossen desselben behandigen, und wie solches geschehen, unter

Angabe des Namens desjenigen, dem der Zettel zugestellt worden, und des

Tages der Behandigung in dem Mahnzettel und dem Restverzeichnisse be-

scheinigen.
(Nr. 2798.) 56“ Ein



Eine Ausnahme von dieser Regel findet nur in Ansehung derjenigen

Mahnzettel statt, deren Annahme verweigert wird, oder wegen Abwesenheit der
vorgedachten Personen nicht bewirkt werden kann. Der Erekutor muß diese
Mahnzettel dem Ortsvorstande übergeben, und der letztere über deren Empfang

in dem Restenverzeichnisse quittiren, demnächst aber für die Zustellung derselben
an den Schuldner ungesckumt sorgen. Die achttägige Frist wird in diesem Falle
von dem Tage gerechnet, an welchem der Ortsvorstand die Mahnzettel in Em-

pfang genommen hat.
5S. 10.

* Nach Ablauf der achttagigen Frist sind, wegen der alsdann noch ver-mider bliebenen Rückstände an Abgaben und Mahngebühren, die gesetzlichen Zwangs-
W mittel anzuwenden. Diese sind:

a) die Pfandung,

b) die Beschlagnahme der Fruchte auf dem Halme,

e) die Beschlagnahme der ausstehenden Forderungen,
d) die Subhastation.

Die Subhastation der Grundstucke des Schuldners darf nur in dem

Falle, wenn auf andere Weise keine Zahlung zu erlangen ist, veranlaßt werden.

Die Anwendung der ubrigen Zwangsmittel ist gleichzeitig zulassig, in der
Regel muß jedoch zunachst die Pfandung und nothigenfalls die Beschlagnahme
der Fruchte auf dem Halme vorgenommen werden.

S. 1I.

Pländung. Die Pfändung darf nur auf den Grund eines von dem Kassenbeamten

ausgefertigten Pfändungsbefehls vorgenommen werden. Kraft desselben ist der
Erxekutor befugt, die im Besitze des Schuldners befindlichen pfandbaren beweg-
lichen Sachen, imgleichen die Früchte auf den von dem Schuldner benutzten

Grundstücken in Beschlag zu nehmen.

8. 12.

Von der Pfandung sind ausgeschlossen:
a) die fur den Schuldner, seine Ehefrau und seine bei ihm lebenden Kin-

der und Eltern nach ihrem Stande unentbehrlichen Betten, Kleidungs-

stucke und Leibwasche, so wie das zur Wirthschaft unentbehrliche Haus-

und Kuchengerath:

b) eine Milchkuh, oder in deren Ermangelung zwei Ziegen nebst dem zum

Unterhalt und zur Streu der freizulassenden Thiere erforderlichen Fut-

ter und Stroh fur einen Monat;

c) der einmonatliche Bedarf an Brod, Getraide, Mehl und anderen noth-

wendigen Lebensbedürfnissen für den Schuldner und seine Samile
ein



4ein zum Heizen und Kochen bestimmter eiserner Ofen;
e) bei Künstlern und Handwerkern und Tagelöhnern die zur Fortsetzung

ihrer Kunst, ihres Gewerbes und ihrer Handarbeiten erforderlichen
Werkzeuge und anderen Gegenstände mit der in dem Gewerbesteuer-

gesetz vom 30. Mai 1820. §S. 35. vorgeschriebenen Maßgabe;

!) die Bücher, welche sich auf das Gewerbe des Gepfändeten beziehen,

so wie die Maschinen und Instrumente, welche zum Unterricht oder

zur Ausübung einer Wissenschaft und Kunst gehören, bis zu einem

Werthe von 80 Thalern und nach der Wahl des Gepfändeten;

N) bei Personen, welche Landwirthschaft oder den Weinbau betreiben, das

hierzu nöthige Geradthe, Bieh und Feldinventarium, der nöthige Dün-
ger, so wie das bis zur nächsten Ernte erforderliche Saat= und Fut-

ter-Getraide;
h) bei Militaier= und Civilbeamten die zur Verwaltung ihres Dienstes

erforderlichen Gegenstände, imgleichen anständige Kleider und Wasche,
welche auch den pensionirten Beamten und Militairpersonen zu be-

lassen sind:
i) das Mobiliar dienstthuender Offizziere, Unteroffziere und Soldaten,

welches sich an dem Garnisonorte derselben befindet, imgleichen das

Mobiliar der mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere, welches

sich an dem Orte befindet, der ihnen zum Genuß des Servises ange-

wiesen ist, sofern sie sich daselbst aufhalten. Geldwerthe Papiere, baa-
res Geld, Schaumünzen, Juwelen und Kleinodien sind von der Pfän-

dung nicht ausgenommen.

S. 13.

Gegen die Pfandung kann sich der Schuldner nur schutzen, wenn der-

selbe entweder:
a) die vollstandige Berichtigung der beizutreibenden Summe durch Quit-

tungen oder Vorlegung eines Postscheins sofort nachweist, oder

b) eine Frisibewilligung der kompetenten Behörde vorzeigt, oder aber

J) zur Abführung der beizutreibenden Summe und Bezahlung der Ere-

kutionskosten sogleich bereit und im Stande ist.

In diesem letzten Fallc, so wie in dem Falle, wenn der Schuldner einen

Theil seiner Schuld sofort abtragen will, muß die abzuführende Summe in
Gegenwart des Exckutors verpackt und unter der Adresse des Erhebungsbeamten

zur Post befördert, oder dem Ortsvorstande zur weitern Beförderung über-

geben werden.

An den Exekutkor dürfen keinc Jahlungen, selbst niche für Exekutionskosten,
(Nr. 2900.) gelei-
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geleistet werden; die Schuldner haben dassenige, was an diesen gezahlt ist, bei

etwaiger Unterschlagung noch einmal zu entrichten.

5S. 14.

Die Pfändung selbst wird in der Art bewirkt, daß der Exekutor von den

vorhandenen pfandbaren Gegenständen einen zur Deckung der beizutreibenden

Summe und der Exekutionskosten nach seinem Ermessen hinreichenden Betrag
in Beschlag nimmt und silcherstellt; und zwar zundchst diejenigen Gegenstände,
welche am leichtesten transportirt und verdußert werden können.

Der Schuldner ist, nachdem ihm der Pfändungsbefehl vorgelegt worden,
verpflichtet, seine Effekten und Habseligkeiten vorzuzeigen, und zu dem Ende seine

Wohnungs= und andern Räume, so wie die darin befindlichen Behadlenisse

zu öffnen.

Auch Sachen, welche angeblich dritten Personen gehören, müssen in Er-
mangelung anderer tauglicher Pfandstücke in Beschlag genommen, und die an-

geblichen Eigenthümer mit ihrem Anspruch an die Behörde, von welcher der

Pfändungsbefehl ausgegangen ist, verwiesen werden.

5. 15.

Sachen, welche auf das Andringen anderer Gläubiger bereits gepfändet
worden, sind nur in Ermangelung anderer tauglicher Pfandstücke durch Anlegung

eines Superarrestes mit Beschlag zu belegen. Dies geschiehr in der Art, daß

der Exekutor den etwa angelegten Siegeln sein Amtssiegel beisügt, oder aber

dem Schuldner oder dem bestellten Verwahrer eröffaet, daß die Pfandstücke für

die Behörde, von der er seinen Auftrag erhalten, gleichfalls in Beschlag ge-

nommen seien.

Den Glaubigern, auf deren Antrag die früheren Pfändungen Stakt ge-

sunden haben, ist Abschrist des über die Anlegung des Superarrestes ausgenom-
menen Protokolls mit der Aufforderung zuzustellen, binnen vierzehn Tagen den

Verkauf zu veranlassen Nach Ablauf dieser Frist kann der Verkauf von der

Behörde, die den Superarrest hat anlegen lassen, angeordnet werden, ohne daß
es einer weiteren Benachrichtigung jener Gläubiger bedarf.

Die Freigebung der Pfandstücke, auf welche ein Superarrest angelege ist,
so wie die Auszahlung des dafür gelösten Kaufgeldes darf nur mit Genehmi-

gung der Behörde, in deren Auftrag der Superarrest angelegt worden ist, erfolgen.

8. 16.

Bei der Pfandung ist die Zuziehung des Ortsvorstandes, eines oder

mehrerer Gemeine- oder Polizeibeamten, oder zweier unbescholtener Männer
nur dann erforderlich:

a) wenn



— 357 —

a) wenn der Schuldner zu der Zeitc, da die Pfaändung vorgenommen

werden soll, sich enrfernt hae,
b) wenn den Anordnungen des Erekutors wegen Oeffnung der Woh-

nungsrdume 2c. keine Folge gegeben, oder ihm thätlicher Widerstand

geleistet wird.

In Gegenwart der obgedachten Personen kann die Pfändung nöthigen-
falls mit Gewalt vorgenommen werden. Ist der Widerstand auch auf diesem

Wege nicht zu beseitigen, so muß der Exekutor davon der Behörde, in deren

Auftrage er handelte, Anzeige machen, diese aber das Erforderliche wegen der

dem Exekutror zu gewährenden Hülfe nach den hierüber bestehenden Gesetzen

veranlassen.
S. 17.

Abgepfändete baare Gelder und auf jeden Inhaber lautende Papiere
müssen, wenn die Kasse sich nicht am Orte selbst befindet, von dem Exekutor in

Gegenwart des Schuldners, oder der bei der Pfändung zugezogenen Personen

verpackt und unter der Adresse des Kassenbeamten zur Post befördert oder dem

Orksvorstande, der zur Annahme und weitern Beförderung verpflichter ist, über-

geben werden.

Andere Gegenstände sind bis zu deren Wersteigerung dem Schuldner

gegen das Versprechen, für deren Aufbewahrung zu sorgen, und unter Ver-

weisung auf die Strafen der Vereitelung der Pfändung zu belassen.
Mur bei Unzuverlässigkeit des Schuldners sind die gepfändeten Sachen

einem zahlungsfdhigen Gemeinemitgliede oder dem Ortsvorstande zur Aufbe=

wahrung zu übergeben.

Werden Sachen, deren Benutzung ohne Verbrauch nicht möglich ißt,
nach startgefundener Pfändung in der Wohnung des Schuldners belassen, so
sind solche, soweit es nach den Umständen geschehen kann, gegen fernere Be-

nutzung Seitens des Schuldners durch Werschließung und Versiegelung sicher
zu stellen.

S. 18.

Ueber den Hergang bei der PfI#ändung muß der Exekutor an Ort und

Stelle eine Verhandlung aufnehmen, und solche nicht nur selbst unterschreiben,
sondern auch von dem Schuldner oder dessen Stellvertreter und allen bei der

Pfändung zugezogenen Personen unterschreiben lassen, oder aber den Grund der

fehlenden Unterschriften vermerken.
Der Exekutor muß zugleich dem Schuldner nochmals zur Zahlung der

Rückstände mit dem Bedeuten aufsordern, daß, wenn solche nicht geleistet wer-

den sollte, an dem von ihm sofort zu bestimmenden Tage zum Perkaufe der

Mandstücke geschritten werden würde.
(Nr. 2296.) Dem
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Dem Schuldner, sowie demjenigen, dem die gepfändeten Sachen etwa

in Verwahrung gegeben sind, ist von dem Erekutor sofort eine Abschrift des

Pfändungsprotokolls mitzutheilen und, wie solches geschehen, in diesem zu
bemerken.

Die Aufnahme einer Verhandlung ist auch dann erforderlich, wenn bei

dem Schuldner keine pfändbare Gegenstände vorgefunden sind.

5. 19.

Handlungen, durch welche eine im Verwaltungswege bewirkte Pfändung
beweglicher Sachen vereitelt wird, sollen eben so bestraft werden, wie diesenigen,
durch welche eine gerichtliche Pfändung vereitelt wird.

5S. 20.

W0 Nach Ablauf einer vom Tage der vollzogenen Pfändung an zu rechnen-
den vierzehntägigen Frist ist, wenn inzwischen keine Zahlung erfolgt, und keine

Eigenthumsansprüche Dritter rechtzeitig angemeldet und bescheinigt worden sind,
der öffentliche Verkauf der abgepfändeten Sachen von dem Erhebungsbeamten

durch eine unter das Pfandungsprotokoll zu sebende schriftliche Verfügung an

dem in dem Protokolle schon bestimmten Termine anzuordnen. Die Anordnung

eines frühern Verkaufstermins ist auch ohne Einwilligung des Schuldners zu-
ldssig, wenn die abgepfändeten Sachen dem Verderben unterworfen sind, oder

in der Behaufung des Schuldners wegen dessen Unzuverldssigkeic nicht belassen,
anderweitig aber nur gegen unverhältnißmäßig hohe Kosten untergebracht wer-
den können.

#S. 21.

Dritte Personen, welche auf die abgepfändeten Sachen Eigenthums-
Ansprüche machen, müssen diese, ohne Unterschied, ob sie bei der Pfändung an-
gemeldet worden sind oder nicht, binnen acht Tagen nach Bekanntmachung des
Verkaufstermins bei der Behörde, von welcher die Pfändung angeordnet wor-

den, unter Vorlegung oder Angabe der Titel, worauf sie sich gründen, nach-
weisen, widrigenfalls der Verkauf der Sachen erfolgt.

Bei rechtzeitiger Anmeldung der Eigenthumsansprüche ist nach Befinden
der Umstände die Freigebung der Sachen zu veranlassen, oder der angebliche

Eigenthümer durch eine schriftliche Verfügung zum Rechtswege zu verweisen.
In dem letztern Falle muß die Anmeldung der Klage drei Wochen nach der

Zustellung der Verfügung nachgewiesen werden, widrigenfalls mit dem Verkauf
der Sachen vorgeschricten wird.

5. 22.

Wird gegen eine, nach gegenwärtiger Verordnung eingeleitete Mobiliar=
Exeku-
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Exekution von Seiten des Schuldners, soweit es nach §. 3. zulässig ist, oder

von Seiten eines Dritten, im Falle des s. 21. der Rechtsweg ergriffen, so

haben darüber im Bezirke des Ober-Appellationsgerichtshofes zu Cöln, nach
Maßgabe der ##.# 1., 5. und 6. der Verordnung vom 11. Mai d. J. (Gesetz-

Sammlung S. 182.) die Friedensgerichte zu erkennen, wenn der Streitgegen-

stand die Summe von Einhundert Thalern nicht übersteigt.

S. 23.

Solleen andere Gläubiger des Schuldners ein Vorzugsrecht vor der

öffentlichen Kasse, in deren Interesse die Pfändung geschehen ist, behaupten, so
darf der Verkauf der abgepfändeten Sachen dieserhalb niemals ausgesetzt, den

Gldubigern muß vielmehr überlassen werden, ihr vermeintliches Vorrecht auf
das Kaufgeld geltend zu machen.

Eben so müssen dann, wenn die auf Andringen anderer Gläubiger ge-

pfändeten Sachen auf Antrag dieser Gladubiger verkauft worden sind, die be-
strittenen Vorrechte der öffentlichen Kasse für die rückständigen Abgaben und
Gesälle auf das Kaufgeld geltend gemacht werden.

Die Entscheidung gebührt jedoch in diesen Fällen, innerhalb des Bereiches
des Ober-Appellationsgerichtshofs zu Cöln, den Landgerichten ohne Rücksicht auf

die Höhe des Betrages.

5. 24.

Die Abhaltung des Verkaufes muß durch den Erekutor auf dem Markt-
platze oder an einem andern öffentlichen Orte der Gemeine, wo die Pfandung

Scatt gefunden, geschehen. Es bleibt jedoch dem Beamten, welcher die Ein-

leitung des JZwangverfahrens angeordnet hat, unbenommen, den Erekutor bei

dem PVerkaufe, so wie bei der Pfändung, zu beaussichtigen und zu leiten, und

deshalb bei diesem Exekutionsakt gegenwärtig zu sepyn.
Es können dem Erekutor zu diesem Zwecke auch andere Beamte beige-

geben werden.
Verspricht der Verkauf an einem benachbarten Orte eine vortheilhaftere

Versilberung der Pfandstücke, ohne die Transporrkosten unverhältnißmäßig zu

vermehren, so ist dieser anzuordnen.
Der Verkauf in der Behausung des Schuldners ist nur dann nachzu-

geben, wenn nicht ohne Verwendung bedeutender Kosten der Verkauf anderswo

auszuführen ist.
. 25.

Der Verkaufstermin muß, mit Ausnahme des im §. 20. gedachten Falls,

spatestens acht Tage vorher durch Ausruf oder Anschldge öffentlich bekannt ge-
macht werden. Ersterer kann später noch wiederholt werden.

Jabrgang 1883. (NFr. 2296.) 57 Haben
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Haben die in demselben Termin zu versteigernden Gegenstande zusammen

einen Werth von mindestens funfzig Thalern, so muß die Bekanntmachung auch
durch die offentlichen Blatter des Orts, wo der Verkauf Statt finden soll, oder,

wenn daselbst keine solche Blatter erscheinen, durch die eines zunachst belegenen
Ortes erfolgen. Noch andere Arten der Bekanntmachung, als die vorgeschrie-

benen, konnen veranlaßt werden, wenn die Behorde, welche das Zwangsver-

fahren betreibt, solche angemessen findet, oder der Schuldner rechtzeitig darauf
antragt und die erforderlichen Kosten bezahlt. Kann der Verkauf nicht in dem,

im Pfandungsprotokolle anberaumten Termine abgehalten werden, so ist der
anderweitige Verkaufstermin dem Schuldner und dem Verwahrer der abge-

pfändeten Sachen besonders bekannt zu machen.

 26.

Bei der Wersteigerung werden die Pfandstücke, soweit es thunlich ist, in

der Fegel einzeln ausgeboten und nach dreimaligem Ausruf dem Meistbietenden

zugeschlagen. Die zugeschlagenen Pfandstücke dürfen nur gegen baare Bezah=
lung verabfolgt und müssen, wenn solche vor dem Schlusse des Termins nicht

erfolgt, anderweit ausgeboten werden. Auf den etwanigen Mehrbetrag des dem-

nächst erzielten Meistgebots hat der erste Kadufer keinen Anspruch. Derselbe haf-
tet dagegen für den Ausfall, welcher von ihm für Rechnung der das Zwangs-

verfahren betreibenden Kasse sofort durch Exekution nach Vorschrift dieser Ord-
nung beigetrieben werden kann.

Der Ortsvorstand oder ein von diesem bezeichneter Gemeine= oder Poli-

zeibeamter muß dem Verkaufe beiwohnen.
Dieser Beamte sowohl, als dersenige, auf dessen Betreiben das Zwangs-

verfahren angeordnet ist, und der Exrekutor dürfen auf die zu versteigernden Ge-

genstände weder selbst mitbieten, noch durch Andere für sich mitbieten lassen.

S. 27.

Die Wersteigerung muß eingestellt und die noch unverkauften Pfand-
Stücke müssen dem Schuldner zurückgegeben werden, sobald die eingegange-
nen Kaufgelder die für die beizutreibende Schuld und für sämmtliche Ko-

sten hinreichende Deckung gewähren, oder die fehlende Summe baar einge-
zahlt wird.

Gewährt die Auktionslosung keine hmreichende Deckung, so kann die
Fortsetzung des Exekutionsverfahrens dadurch abgewendet werden, daß vor Ab-

lauf des Verkaufstermins eine hinreichende Zahl nicht abgepfändeter Sachen

übergeben wird, um solche gleichfalls öffentlich auszubieten.
Der Erekutor, welcher den Verkaufstermin abhält, ist zur Annahme aller

Gelder,
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Gelder, welche aus der Versteigerung eingehen, oder an demselben Tage auf
die Ruckstande angeboten werden, befugt, muß aber, wenn die Kasse, wofur das

Zwangsverfahren stattgefunden, nicht am Orte ist und deshalb die Ablieferung

an diese nicht sofort erfolgen kann, dieselben in Gegenwart des Schuldners
oder der bei dem Verkaufe zugezogenen Personen verpacken und unter der

Adresse des Kassenbeamten zur Post befordern, oder dem Ortsvorstande zur

weitern Beforderung ubergeben.

5. 28.

Ueber den Hergang der Gersteigerung muß von den Beamten, welche

dabei mitgewirkt haben, eine Verhandlung ausgenommen, und solche auch dem

Schuldner, wenn derselbe gegenwärtig gewesen ist, zur Unterschrift vorgelegt
werden.

5S. 20.

Spaätestens binnen acht Tagen nach der Persteigerung muß der Kassen-
beamte dem Schuldner eine Nachweisung über die Verwendung der Auktions-=

losung, nebst einer Abschrift der s. 28. gedachten Verhandlung und dem etwai-

gen Ueberschuß des eingegangenen Geldes durch den Exekutor zustellen lassen.

Ist die Auktionslosung unzureichend, so ist dem Schuldner zugleich die Fort-
setzung des Erekutionsverfahrens mit dem Bedeuten anzukündigen, daß bei un-

terbleibender Berichtigung des Rückstandes, nach Ablauf von acht Tagen, zu

einer abermaligen Pfändung oder zu andern Zwangemitteln geschritten werden
würde.

S. 30.

Von den s. 20. bis 27. aufgestellten Regeln finden nachsiehende Aus-

nahmen statt:
a) Geldwerthe, auf seden Inhaber laucende Papiere sind, wenn nicht

binnen acht Tagen nach der Beschlagnahme Eigenthumsansprüche von

Dritten angemeldet worden sind, an die Regierungs-Hauptkasse zur

Versilberung einzusenden.
b) Ausgedroschenes Getreide, Heu, Lebensmittel und andere Gegenstände,

welche einen gemeinen Markeverkehr haben, können mit Zustimmung
des Schuldners, ohne vorherige Versteigerung und Bekanntmachung
an Ort und Stelle, für den letzten Marktpreis verkauft, oder aber,

wo möglich mit dem Gespann des Schuldners, auf den ndchsten

Markt gefahren und daselbst versilbert werden.

c) Goldene und silberne Geräthe dürsen nicht unter ihrem Gold= oder

Silberwerthe zugeschlagen werden, Kleinodien und Kunftsachen nicht
unter dem Preise, zu welchem sie von Kunftverständigen abgeschätze

(Nr. 22796.) 57“ sind.
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sind. Diese Gegenstände sind erforderlichenfalls zur Wersteigerung
nach dem Hauptorte des Regierungsbezirks zu versenden.

S. 31.

Veschlagnadme Früchte auf dem Halm dürfen nur in den letzten sechs Wochen vor der

dernr auf gewöhnlichen Reife, und nur dann in Beschlag genommen werden, wenn sich
keine andere taugliche und sicher aufzubewahrende Pfandstücke vorfinden. Ein

Drittel der Ernte jeder Fruchtgattung ist von der Beschlagnahme frei zu lassen.

Von der beabsichtigten Beschlagnahme muß dem Schuldner oder seinen

Angehörigen mit der Aufforderung, dabei gegenwärtig zu seyn, Nachricht gege-
ben werden. Die Beschlagnahme wird demnächst in der Art vollzogen, daß der

Exekuror die Felder, auf welchen die abzupfändenden Früchte stehen, der Obhut
des Gemeine-Feldhüters oder eines andern Wcchters überweiset, und über den

Hergang eine Verhandlung aufnimmt, von welcher dem Feldhüter oder Wcch-

ter, so wie dem Schuldner, Abschrift zu ertheilen ist.
Im Uebrigen kommen die Vorschriften #. 11. bis 28. zur Anwendung.

. 32.

Beschlagnabme Die Beschlagnahme ausstehender von dem Arreste gesetzlich nicht befreiter
esehende JForderungen, oder bei einem Dritren beßndlicher Sachen des Schuldners er-
desSchuldners. folgt, mit der Wirkung einer gerichtlichen Beschlagnahme, ohne daß es einer

Erkldrung über die Göltigkeit des Arrestes bedarf, durch eine schriftliche Ver-

fügung des betreffenden Kassenbeamten, durch welche der Dritte zur Einzahlung
der schuldigen Summe an die Kasse oder Aushändigung der schuldigen Sachen

an den Exekutor zum Zweck des öffentlichen Verkaufs angewiesen wird. Der

Schuldner muß von der Beschlagnahme durch Zustellung einer Abschrift der

Verfügung und des darüber aufgenommenen Zustellungsvermerkes mit der Auf-

forderung benachrichtigt werden, die über die Schuld vorhandenen Urkunden, bei

Vermeidung der zuldssigen Zwangsmittel, dem Erekutor auszuantworten. Die

Zustellung der Beschlagnahmeverfügung und die Benachrichtigung des Schuld-

ners muß durch den Exekutor bewirkt und, wie solches geschehen, von diesem

auf dem Konzepte jener Verfügung bescheinigt werden.
Die Handlungen, welche der Dritte nach Empfang der die Beschlag-

nahme anordnenden Verfügung in Ansehung der mit Beschlag belegten Sum-

men oder Sachen zum Nachtheil der Kasse vornimmt, werden in Bezug auf

die letztere dergestalt als nicht geschehen angesehen, daß der Dritte zur Zahlung

der schuldigen Summe und Auslieferung der schuldigen Sachen oder ihres

Werchs der Kasse verpflichtet bleibt. Der Schuldner muß dagegen nicht nur

jede in Folge der Beschlagnahme zum Besten jener Kasse geleistete Zahlung
oder
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oder geschehene Auslieferung anerkennen, sondern sich auch aller Cession, Ver-
pfandung oder anderweiten Disposition uber die in Beschlag genommenen Sum-

men oder Sachen enthalten.

Bei verweigerter Zahlung oder Ausantwortung der in Beschlag genom-

menen Summen oder Sachen, ist der betreffende Kassenbeamte durch eine Ver-

fugung der Regierung oder des Provinzial-Steuerdirektors zur Klage gegen den

Dritten zu ermachtigen. Diese Ermachtigung vertritt die Stelle einer Seitens

des Schuldners ertheilten Anweisung und Vollmacht zur Klage; der Kassen-
beamte muß jedoch den Schuldner zur Theilnahme an dem zu fuhrenden Pro-

zesse gerichtlich auffordern lassen.

5. 33.

Besteht die Forderung des Schuldners in Renten, deren öffentliche Ver-
steigerung zuläßig ist, so kann der Kassenbeamte auf den Grund einer beson-
dern Ermächtigung der Regierung oder des Provinzial-Steuerdirektors die

Versteigerung der Renten in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Corm in An-

trag bringen.

. 34.

Die Beschlagnahme von Besoldungen und Pensionen erfolgt durch ein

auf Innebehaltung und Abführung des schuldigen Betrages gerichtetes Requi-
sitionsschreiben des Beamten, zu dessen Empfang die Rückstände gehèren, an

diejenige Kasse oder Behörde, bei welcher die Besoldung oder Pension zu er-

heben ist. Von dem Requisitionsschreiben, welches die Wirkung einer gericht-

lichen Beschlagnahme hat, muß dem Schuldner Nachricht gegeben werden.

8. 35.

Die Subhastarion von Grundstücken des Schuldners ist nur mit hohe- Subhastation

rer Genehmigung zuldssig, und muß alsdann bei dem kompetenten Gericht in dercrondftte

Antrag gebracht werden.

S. 36.

Zwangsmaßregeln, welche in einem andern Empfangsbezirke zur Aus= Erekutien ge-

führung gebracht werden müssen, als demjenigen, in welchem die Zahlung zu 951 dorensen.

entrichten ist, sind durch Requisition des für jsenen Bezirk bestellten Empfängers
zu bewirken.

S. 37.

Die Kosten des Exekutionsverfahrens sind nach dem angehangten Tarif goßtenresEr-

unter Berücksichtigung der nachstehenden näheren Bestimmungen zu liquidiren: lutionspersat-
(Nr. 2196.) a) Die
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a) Die Geböhrenkolonne wird durch den Gesammtbetrag der Abgaben-
reste und rückständigen Kosten bestimmt, auf welche die betreffende
Verfügung lautet.

b) Nach dem Beginnen eines Exekutionsaktes müssen, sofern in dem Ta-

rise selbst nicht ein Anderes bestimmt ist, die vollen Gebühren bezahlt
werden, wenn gleich derselbe wegen inzwischen eingetretener Zahlung,
Ausstandsbewilligung oder aus anderen Gründen nicht zur Ausfüh=

rung gekommen ist.

c) Die Exekutionsgebühren müssen, auch wenn der Exekutor mehrere Exe-
kutionsakte in derselben Gemeine zu gleicher Zeit vorgenommen hat,

von jedem Schuldner besonders entrichtet werden. Die Kosten für
die öffentliche Bekanntmachung und den Verkauf der abgepfändeten

Sachen werden sedoch, wenn mehrere Massen zusammen genommen

worden, nur einmal nach der Gesammtsumme entrichtet und unter die

dabei betheiligten Schuldner nach Verhäleniß des aus jeder Masse
gewonnenen Erlöses vertheilt.

d) Bei Vertheilung der Transportkosten und anderer baarer Auslagen,

welche mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben, muß der
das Zwangsverfahren betreibende Kassenbeamte auf den Werch der

Gegenstände, ihren Umfang, ihre Schwere und die sonst obwaltenden
Umstände billige Rücksicht nehmen.

5. 38.

Die Gebühren des Exekutors und alle andere Erekutionskosten werden

von dem das Perfahren betreibenden Kassenbeamten aus den durch den Wer-

kauf der verpfändeten Sachen oder anderweit eingehenden Geldern gezahlt. Bei

Unzulänglichkeit dieser Gelder werden aus denselben zunächst die Gebühren des

Erekutors berichtigt, die übrigen Erekutionskosten aber, soweit sie nicht gedeckt
werden, auf die dazu geeigneten öffentlichen Conds übernommen oder von der-

senigen Behörde eingezogen, für welche die Exekution State gefunden hat.

8. 39.

Alle bisherige Vorschriften uber Gegenstande dieser Verordnung werden
hierdurch aufgehoben.

S. 40.

Die zur Ausführung gegenwärtiger Verordnung erforderlichen Anord=
nungen haben die betheiligten Ministerien gemeinschaftlich zu erlassen.

Urkund-
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 24. November 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Hrinz von Preußen.

v. Boyen. Möhler. v. Nagler. Rother. Gr. v. Alvensleben.

Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frhr. v. Bülow. v. Bodelschwingh.
Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

(Nr. 2396.) Exeku-



Exekutionsgebühren-Tarif.

A. Gebuhren des Exekutors

1) Fur die Mahnung . .. .. . .. . . ...

2) Fur die Pfandung und Sicherstellung der

gepfandeten Sachen, sowie für die Anle-
gung eines Superarrestees

In dem 6. 13. gedachten Falle werden, wenn

es zu keiner Pfandziehung kommt, nur die hal-

ben Gebühren entrichtet. Dieselben Gebühren

passiren für die Freigebung abgepfändeter Sa-

chen, sofern dieselbe nicht bei Gelegenheit eines

anderen Erekutionsakts vorgenommen wird.

3) Für die Anfertigung und Anheftung der

Anschläge, sowie für Bewirkung des Aus-
ruiss.....

4) Fur die Versteigerung . . . . . . . . ...

Kommt es gar nicht zum Verkauf, so passiren,

wenn der Steuerdiener sich dieserhalb an den

Ort des Verkaufs begeben hat, die halben Ge-

bühren.

5) Für die Zustellung eines Zahlungsbefehls
an den Schuldner des Abgabenpflichtigen

und die Benachrichtigung des Letzteren, so-

wie für jede sonstige Zustellung

6) Für jede Abschrist von einem Psändungs-,
Auktions= oder anderen Protokoll.

bis 1 bis5 bis über

1 Rehl.5 Rehl. 50 Rel.]50 Rehlr.

Sgr. pf. Sgr. pf. Sgr. Pf. bir. Ser. .

1—2—4——76

4—8—6—

2—2 446

4— 8—H16 — 1

2—4—12i–2

 6G6Aöô



bilbis5bis über

1 Rehl. l. Rtl. thlr.
B. Andere Kosten. hl.s Rthl. 0Rtl. 50 Rthlr

Sgr. M.Sr. Pf.Sar. Pf. Riblr. Ser.l.

7) Gebühren der bei einer Pfändung zugezo-

genen Zeugen 2—21A—5

8) Gebühren des Aufbewahrers von Mobiliar=

Essekten, tägliigggg...1—2—3

9) Gebühren des Hüters von Früchten auf
dem Halme, täglicg. 1—2—35—

Zu 8. und P. werden, wenn die Aufbewahrung oder

Obhut länger als acht Tage dauert, von dem gten

Tage an nur die halben Gebühren bewilligt.

Die Gebühren können dagegen, wenn mehr als

zehn zerstreut liegende Parzellen zu beaufsichtigen sind,
um die Hälfte, und wenn mehr als zwanzig zerstreurt

liegende Parzellen zu beaufsichtigen sind, um das Dop-

pelte erhöht werden.

Charlottenburg, den 24. November 1843.

(L. S8.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Gr. v. Alvensleben.

Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bülow. v. Bodelschwingh.

Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

Jehrgang 1823. (Nr. 2306 — 27097.) 58 (Nr. 2397.)
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(Nr. 2397.) Verordnung wegen der bürgerlichen Rechte und Verpflichtungen bescholtener

Personen in den mit einer der beiden Städteordnungen beliehenen Städten.

Vom 24. November 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

verordnen zur Herstellung gleichmäßiger Grundsätze in Betreff der bürgerlichen

Rechte und Verpflichtungen bescholtener Personen in den mit einer der beiden

Scädteordnungen beliehenen Städten Unserer Monarchie, nach Anhörung Un-
serer getreuen Stände und auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, was

folgt:
S. 1.

Die Bestimmung Unserer Verordnung vom 18. Dezember 1841. in

Betreff der bürgerlichen Rechte und Verpflichtungen bescholtener Personen in den
mit der Städteordnung vom 19. November 1808. beliehenen Städten der

Provinz Preußen (Gesetzsammlung von 1842. S. 30.) sollen fortan in allen

Städten zur Anwendung kommen, in welchen die gedachte Städteordnung ein-

geführt ist.
5S. 2.

In den mit der revidirten Städteordnung vom 17. März 1831. belie-

henen Städten, in denen nach §. 13. der gedachten Ordnung für Ertheilung

des Bürgerrechts Gebühren erhoben werden, sollen diejenigen Personen, welche
im Fall der Unbescholtenheit nach s. 15. sener Ordnung zur Gewinnung des

Bürgerrechts verpflichtet seyn würden, und dazu nur ihrer Bescholtenheit wegen

unfähig sind, eine dem Betrag der Bürgerrechtsgelder gleichkommende Abgabe
an die Kämmereikasse entrichten.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beige-
drucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 24. November 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.

v. Bopyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Gr. v. Alvensleben.

Eichborn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bülow. v. Bodelschwingh.
Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

(Nr. 2298.)
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(Nr. 2398.) Berordnung, betreffend die Aufhebung der Verordnung vom 25. Januar 1823.

wegen streitig gewordener Auslegung von Staatsverträgen. Vom 24. No-

vember 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gotes Gnaden, König von

Hreußen 2c. 2c.

verordnen auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, was folgt:

S. 1.

Die Verordnung wegen streitig gewordener Auslegung von Staatsver-

trägen vom 25. Januar 1823. (Gesetzsammlung Seite 19.) wird aufgehoben.

 *'md

Die Gerichte haben jedoch in Prozessen, bei deren Entscheidung es auf
die völkerrechtliche Gültigkeit, die Anwendbarkeit oder Auslegung von Staats-

Verträgen ankommt, auf den Antrag einer Parthei, oder nach Befinden von

Amtswegen, von Unserem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die zum

Zweck der rechtlichen Beurtheilung erforderliche Auskunft einzuholen.
Urkundlich unter Unserer Allerhöchsten Unterschrift und beigedrucktem

Ksniglichen Insiegel.
Gegeben Charlottenburg, den 24. November 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Gr. v. Alvensleben.

Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. Frh. v. Bülow. v. Bodelschwingh.
Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

(Nr. 278 —2799.) (Nr. 2399.)



— 370 —

(Nr. 2399.) Allerhöchste Kabineksorder vom 241. November 1843., betreffend die Deklara=

tion der Allerhöchsten Order vom 14. Juli 1834. wegen der Bürgschafe

der Ehefrauen im Herzogehum Westphalen 2c.

Zur Beseitigung entstandener Zweifel will Ich auf den Bericht des Staats-

Ministeriums vom 9. d. M. die Order vom 14. Juli 1834. wegen der Burg-

schaften der Ehefrauen im Herzogthume Westphalen, im Furstenthume Siegen
und in den Grafschaften Wittgenstein (Gesetzsammlung, Seite 118.) dahin

deklariren, daß dieselbe, außer den genannten Landestheilen, auch auf die zum

landrathlichen Kreise Siegen gehorigen vormaligen Aemter Burbach und Neuen-
kirchen (den freien Grund und den Huckengrund) zu beziehen ist. Diese De-
klaration ist durch Aufnahme in die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß

zu bringen.

Charlottenburg, den 24. November 1843.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.
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